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Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankhei

ten beim Menschen (ifSG); Landesverordnung zur Durchfüh

rung des Infektionsschutzgesetzes (IfSGDV)

Ailgemeinverfügung

der Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis

zum Entfallen von Unterricht und Betreuungsangeboten im

Zuge der Ausbreitung des Coronavirus SARSCoV-2 (COVID-19)

Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 hat sich in kurzer Zeit welt

weit verbreitet. Es muss alles dafür getan werden, eine weitere Aus

breitung zu verhindern.

Aufgrund des bekannten Erlasses der zuständigen Ministerien wird

nach § 28 Absatz 1 Satz 2 IfSG folgende Allgemeinverfügung erlas

sen:

1. An allen Schulen im Rhein-Hunsrück-Kreis entfallen sämt

liche regulären Schulveranstaltungen, insbesondere der

Unterricht sowie die regulären Betreuungsangebote.

2. An allen Kindertageseinrichtungen im Rhein-Hunsrück-

Kreis entfallen die regulären Betreuungsangebote.

3. Einrichtungen nach Ziffer 1 und 2 haben im Sinne einer

Notversorgung Kinder zu betreuen. Die Einrichtung einer

Notversorgung richtet sich an;

• Förderschulen sowie Kindertagesstätten mit heii-

pädagogischem Angebot, soweit deren Betrieb für

die Betreuung und Versorgung besonders beeinträch

tigter Kinder und Jugendliche unverzichtbar ist;

• Kinder, deren Eltern in Bereichen tätig sind, die zur Auf

rechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

des Staates und der Grundversorgung der Bevölkerung

notwendig sind, und für die der Wegfall der Betreuung

eine besondere Härte darstellen würde;

• sonstige besondere Härtefälle.
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Dabei ist darauf zu achten, dass der Zweck dieser Allgemeinverfügung

nicht beeinträchtigt wird.

Personen, die bereits infiziert sind oder die sich in einem Gebiet aufgehal

ten haben, das vom Robert Koch-Institut (RKI) im Zeltpunkt des Aufenthalts

als Risikogebiet ausgewiesen war oder innerhalb von 14 Tagen danach als

solches ausgewiesen worden ist und die sich nicht bereits mindestens 14

Tage außerhalb eines Risikogebietes aufgehalten haben, dürfen nicht an

einer Notversorgung nach Ziffer 3 teilnehmen.

4. Die Regelungen nach Ziffer 1 und 2 sind bis einschließlich 19. April 2020

befristet.

Nach § 16 Absatz 8 in Verbindung mit § 28 Absätze 1 und 3 IfSG Ist die

Allgemeinverfügung kraft Gesetzes sofort vollziehbar, das heißt auch bei

Einlegung eines förmlichen Rechtsbehelfes (Widempruch oder Klage) ist die

Allgemeinverfügung zu beachten und durchsetzbar.

Hinweis:

Die fahrlässige oder vorsätzliche Missachtung dieser vollziehbaren Allgemein

verfügung ist eine Straftat nach § 75 Absatz 1 Nr. 1 IfSG, die mit Freiheitsstrafe

oder mit Geldbuße bestraft werden kann!

Begründung

Nach § 28 Absatz 1 Satz 2 IfSG in Verbindung mit § 2 IfSGDV kann die Krelsverwal-

tung als Kreisordnungsbehörde bei Feststellung erkrankter, krankheits- oder anste

ckungsverdächtiger Personen im Sinne des Infektionsschutzgesetzes die in § 33 IfSG

aufgeführten Gemeinschaftseinrichtungen schließen; nach § 33 Nr. 1 und Nr. 3 IfSG

zählen insbesondere Kindertageseinrichtungen und Schulen zu diesen Gemein

schaftseinrichtungen.

Als weniger einschneidende Maßnahmen ist hiernach auch die Anordnung zulässig,

dass in den Einrichtungen nach Ziffern 1 und 2 der Unterricht und die Betreuungsan

gebote entfallen.

Bei SARS-CoV-2 handelt es sich um einen Krankheitserreger im Sinn des § 2 Nr. 11fSG,

der sich in Rheinland-Pfalz derzeit stark verbreitet. In nahezu allen Landkreisen wurden

bereits Krankheits- und Ansteckungsverdächtige festgestellt.

rheinhunsrueck.de
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Nach bisherigem Sachstand sind in Deutschland immer mehr Einrichtungen nach

Ziffern 1 und 2 von der Krankheit COVID-19 betroffen. In diesen Einrichtungen besteht

erhebliche Ansteckungsgefahr und die Gefahr der Fortsetzung entsprechender Infekti

onsketten. Wenn bereits Infektionsketten in diesen Einrichtungen bestehen, ist eine

Ausbreitung dort nur noch schwer einzudämmen, ohne eine Schließung der betroffe

nen Einrichtung vorzunehmen. Da nach der derzeitigen Datenlage von einem weiteren

Anstieg der COVID-19 Fälle auszugehen ist und die weitere geographische Ausbrei

tung wahrscheinlich wird, ist davon auszugehen, dass zunehmend vorbezeichnete Ein

richtungen betroffen sein werden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen erkranken Kinder nicht schwer an COVID-19. Sie

können aber ebenso wie Erwachsene, wahrscheinlich auch ohne Symptome zu zei

gen, Überträger von SARS-CoV-2 sein. Das Einhalten einer disziplinierten Hygieneeti

kette ist abhängig vom Alter und der Möglichkeit zur Übernahme von {Eigen-)Verant-

wortung und bedarf daher bei Kindern noch einer entwicklungsangemessenen Unter

stützung durch Enwachsene. Diese Unterstützung kann in den Einrichtungen nach Zif

fern 1 und 2 mit einer Vielzahl an betreuten Kindern seitens der Aufsichtspersonen

nicht immer ununterbrochen sichergestellt werden. Es kann schon räumlich in diesen

Einrichtungen keine lückenlose Übenwachung gewährleistet werden.

Damit ist die Gefahr, dass sich Infektionen Innerhalb der vorgenannten Einrichtungen

ausbreiten, besonders hoch. Somit ist zu erwarten, dass immer mehr Kinder Überträ

ger von SARS-CoV-2 sein werden. Durch die infizierten Kinder erfolgt ein entspre

chender Eintrag in die Familien und andere Lebensbereiche. Auf diesem Wege erfolgt

sowohl ein weiterer Infektionsdruck auf die mittlere Altersgruppe (Erwerbstätige) als

auch auf die vulnerablen, höheren Altersgruppen. Letztere gilt es nach dem derzeiti

gen Erkenntnisstand besonders zu schützen.

Aus den oben genannten Gründen ist zur Verlangsamung des Infektionsgeschehens in

Rheinland-Pfalz und zum Schutz vulnerabler Gruppen ein Entfallen des Unterrichts

und der regulären Betreuungsangebote in Einrichtungen nach Ziffern 1 und 2 bis zum

19. April 2020 (Ende der Osterferien) geboten. Dadurch werden infektionsrelevante

Kontakte für insgesamt fünf Wochen unterbunden. Es soll erreicht werden, dass sich

die Ausbreitung von COVID-19 verlangsamt. Durch eine Verzögerung der Ausbreitung

kann zusätzlich eine stärkere Entkopplung von der Influenzawelle erreicht werden.

Somit können die zu erwartenden schweren Erkrankungsfäile in der Bevölkerung über

einen längeren Zeitraum verteilt und Versorgungsengpässe in den Krankenhäusern
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vermieden werden. Auch insofern dient die vorliegende Maßnahme dem Gesundheits

schutz.

Aus den genannten Gründen ist nach Abwägung aller relevanten Umstände die vorlie

gende, zeitlich befristete Anordnung verhältnismäßig und gerechtfertigt, um dem vorran

gigen Gesundheitsschutz der Bevölkerung (Art. 2 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz) Rech

nung zu tragen. Die Rechte und Interessen der Kinder und Jugendlichen, der Eltern und

des Personals der Einrichtungen treten demgegenüber zurück. Die geänderten tatsäch

lichen Verhältnisse machen diese Allgemeinverfügung erforderlich.

Zu Nr. 1:

Danach entfallen an allen Schulen im Rhein-Hunsrück-Kreis der Unterricht und die

sonstigen regulären Schulveranstaltungen. Schülerinnen und Schüler sind von der per

sönlichen Anwesenheit am Unterricht und an jeglichen sonstigen schulischen Veran

staltungen befreit.

Die Lehrkräfte befinden sich weiterhin im Dienst. Gleiches gilt für Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter in der Schulverwaltung.

Zu Nr. 2:

Die Übertragungsgefahr in Kindertageseinrichtungen ist besonders hoch. Die Perso-

nensorgeberechtigten dürfen die betreffenden Kinder nicht in die Einrichtungen brin

gen und das Recht auf Betreuung gegenüber dem Träger geltend machen. Der

Rechtsanspruch auf Betreuung nach § 24 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) ist insoweit

eingeschränkt.

Zu Nr. 3;

Diese Regelung trägt dem Umstand Rechnung, dass in bestimmten Fällen die Einrich

tung von Betreuungsangeboten erforderlich ist.

Der Ausschluss bestimmter Personen von einer Notversorgung dient dem Schutz der

in der Notversorgung befindlichen jungen Menschen sowie der Betreuenden vor einer

Ansteckung.
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Gemäß § 41 Absatz 3 Satz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in Verbindung mit
§ 1 Absatz 1 Landesvenwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) wird diese Allgemeinver
fügung öffentlich bekannt gemacht; nach § 41 Absatz 4 Satz 4 VwVfG gilt sie einen
Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
Widerspruch bei der Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises erhoben werden.
Der Widerspruch kann

1. schriftlich oder zur Niederschrift bei der Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-
Kreises. Ludwigstraße 3-5, 55469 Simmern,

2. durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur^ an; rhk@rheinhuns-
rueck.de oder

3. durch De-Mall In der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach
dem De-Mail-Gesetz an: rhk@rhelnhunsrueck.de-mall.de

erhoben werden.

Der Widerspruch hat nach § 16 Absatz 8 in Verbindung mit § 28 Absätze 1 und 3 IfSG
keine aufschiebende Wirkung.

[' vgl. Artikel 3 Nr. 12 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europaischen Parlaments und des Rates
vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktio
nen Im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (ABI. EU Nr. L 257 S. 73)].

55469 Simmern, 17. März 2020

I

(Dr. Marlon Bröhr)
Landrat
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